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An die Anschlagtafel  
  
  
  
Rundschreiben Nr.  14/2009  

Gleichstellung und Anerkennung von Privatschulen – zu Ihrer Kenntnis  
 

Sehr geehrte Frau Direktor, 

sehr geehrter Herr Direktor, 

mit Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, Artikel 20bis (eingeführt durch Landesgesetz vom 14. 

März 2008, Nr. 2, Art. 3, Abs. 2) hat das Land Südtirol eine eigene Regelung für die Gleichstellung von 

Privatschulen geschaffen und die entsprechenden Voraussetzungen geregelt. Außerdem sieht dieses 

Landesgesetz vor, dass Schulen, die nicht die Voraussetzungen für die Gleichstellung erfüllen, zwar 

nicht zu gleichgestellten, sehr wohl aber zu anerkannten Privatschulen werden können.  

Die staatlichen Bestimmungen (Staatsgesetz von 2000, Nr. 62), die bisher die Gleichstellung von 

Privatschulen regelten, kommen nicht mehr zur Anwendung. Die Rundschreiben des Schulamtsleiters 

von 2001, Nr. 3, von 2002, Nr. 48 und von 2003, Nr. 18 sind widerrufen. 

Privatschulen, denen die Gleichstellung gewährt wird, müssen die gesetzlichen Auflagen im Detail 

erfüllen, müssen der allgemeinen Schulordnung des Landes entsprechen und können rechtlich gültige 

Studientitel ausstellen. Die anerkannten Privatschulen müssen die Grundsätze der Schulordnung 

einhalten. Sie können keine rechtlich gültigen Studientitel ausstellen.  

Als Termin für die Einreichung der Gesuche um Gleichstellung wird der 30. April  beibehalten. 

Die Gesuche um Anerkennung  müssen laut Beschluss vom 17. November 2008, Nr. 4251 bis 

31. Jänner  eines jeden Jahres eingereicht werden. 

Bis Ende November wird das jeweilige Verfahren der Gleichstellung oder Anerkennung abgeschlossen. 

Für Fragen zu Gleichstellung und Anerkennung ist Dr. Edith Windegger im Amt für Schulverwaltung 
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zuständig: Tel. 0471 417554, für Fragen zur Finanzierung ist Dr. Elisabeth Lageder im Amt für 

Schulfinanzierung zuständig: Tel. 0471 417605. 

Dieses Rundschreiben finden Sie unter www.provinz.bz.it/schulamt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter  

 

 

Anlagen: 

Art. 20/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12  

Beschluss vom 17. November 2008, Nr. 4251 (Anerkennung von Privatschulen) 

Beschluss vom 25. Juli 2005, Nr. 2634 und Beschluss vom 15. Dezember 2008, Nr. 4722 (Finanzierung 

von Privatschulen) 


